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Anlaßfall zu VfSlg. 9754/1983

Rechtssatz

Stmk. Landesabgabenordnung; Stmk. Getränkeabgabegesetz 1950; denkunmögliche und willkürliche Vorgangsweise

bei Bemessung der Abgabe im Wege der Schätzung durch Zugrundelegung des gesamten, dh. in- und außerhalb der

Gemeinde erfolgten Verkaufes an Letztverbraucher
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